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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3615/87 DER KOMMISSION
vom 1 . Dezember 1987

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2736/87 über die Eröffnung einer
Dauerausschreibung zur Ausfuhr von 200 000 Tonnen Brotweizen aus Beständen

der französischen Interventionsstelle

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1900/87 (2), insbesondere auf Artikel 7
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1836/82 der
Kommission vom 7. Juli 1982 zur Festlegung des Verfah
rens und der Bedingungen für die Abgabe von Getreide
durch die Interventionsstellen (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 241 8/87 (4),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2736/87 der Kommis
sion (*) wurde eine Dauerausschreibung zur Ausfuhr von
200 000 Tonnen Brotweizen aus Beständen der französi
schen Interventionsstelle eröffnet .

In der genannten Verordnung ist die Zone VIII als
Bestimmungszone hinzuzufügen .

Artikel 1

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2736/87
erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Die Ausschreibung betrifft eine Höchstmenge
von 200 000 Tonnen Brotweizen , die nach den Zonen
I bis VIII auszuführen ist".*

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 1 . Dezember 1987

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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